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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1973

Norm

ABGB §1431 A

ABGB §1431 B

Rechtssatz

Die Meinung, daß eine Leistungskondiktion nach § 1431 ABGB nur möglich sei, wenn zwischen den Parteien überhaupt

keine Rechtsbeziehungen bestünden, ist abzulehnen. Die Leistungskondiktion ist auch für Teilleistungen möglich,

wenn die Erfordernisse des § 1431 ABGB erfüllt sind. Ein Beispiel dafür ist etwa der Anspruch des Dienstnehmers auf

Zahlung einer Urlaubsentschädigung (SZ 7/70).
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nur: Die Leistungskondiktion ist auch für Teilleistungen möglich, wenn die Erfordernisse des § 1431 ABGB erfüllt

sind. (T1)
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